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Histoire de la culture et de la technique

125 Jahre Bundesamt für
Landwirtschaft
Landwirtschaft ohne Land: 25 Jahre
Raumplanung zugunsten oder zulasten
des Kulturlandes?
Die Auseinandersetzung um Grund und Boden ist ein Dauerbrenner in der helvetischen

Politik. Obwohl es Initiativen zu dieser Thematik in Volksabstimmungen jeweils

schwer hatten, setzte sich jedoch nach und nach die Meinung durch, offensichtliche
Auswüchse und Missbräuche bei der Inanspruchnahme von Grund und Boden zu
verhindern.

La dispute concernant le sol et sa propriété est un thème récurrent de la politique
helvétique. Bien que les initiatives au sujet de cette thématique aient eu la vie dure lors

des votations populaires, petit à petit l’avis a été confirmé selon lequel les excès

évidents et les abus dans l’utilisation du sol doivent être empêchés.

La discussione sul suolo èun tema di costante d’attualità nella politica svizzera. Benché

le iniziative relative a questa tematica abbiano sempre avuto la vita difficile nelle votazioni

popolari, si fa sempre più strada il parere di evitare palesi eccessi e abusi nelle
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Mit dem Zusammenbruch der Alten
Eidgenossenschaft 1798 erhielt der Boden
durch die geöffnete Handels- und
Gewerbefreiheit einen ganz neuen Stellenwert.

Grundeigentum wurde nun gehandelt

und löste die historische Allmend
oder Gemeinweide ab. Mit dem freien
Prinzip von Angebot und Nachfrage kam
es auf dem Gebiet des Bodenhandels

auch zu ersten Auswüchsen, die gegen
Ende des 19. Jahrhunderts beängstigende

Formenvon Bodenzersplitterung, -
verschuldung und -spekulation annahmen.
Als Gegenmassnahme wurde zu Beginn
des 20. Jahrhunderts eine Sperrfrist bei
der Veräusserung von landwirtschaftlichen

Grundstücken eingeführt Art. 218
OR). Das Unbehagen blieb, aber eine
Initiative zum «Schutz des Bodens und der
Arbeit durch Verhinderung der Spekulation

» Jungbauern-Initiative von 1943)
wurde am 1. Oktober 1950 von Volk und
Ständen abgelehnt. Nicht besser erging
es dem «Volksbegehren gegen die Bo¬

denspekulation» Regelung eines Vor-kaufs-

und Enteignungsrechtes), welches

am 2. Juli 1967 wiederum von Volk und
Ständenabgelehntwurde.Mit deram24.
Mai 1983 eingereichten «Stadt-Land-In¬

itiative gegen die Bodenspekulation»
wurde erneut ein Anlauf unternommen,
regulatorische Massnahmen im Bodenmarkt

einzubauen.DerVorschlag, den
Erwerb von Grundstücken nur zum
Eigengebrauch oder zur Erstellung
preisgünstigerWohnungen zu ermöglichen und eine
Mehrwertabschöpfung bei raumplanerischen

Massnahmen zuzulassen, ging den

Stimmbürgerinnen undStimmbürgern
jedoch zu weit. Auch diese Initiative wurde
in der Volksabstimmung vom 4. Dezember

1988 bachab geschickt. Der Bundesrat

bemerkte im VorfeldderAbstimmung:
«Das Bodenproblem geht uns alle an. Wir
braucheneine Bodenpolitik,die sämtliche
Anforderungen, sowohl der Raumplanung

als auch des Umweltschutzes als

auch der Eigentumsordnung, berücksichtigt.

Nur so werden wir unseren Kindern
ein lebenswertes Land hinterlassen.

Wir müssen uns mit der Weiterentwicklung

des Bodenrechts befassen. Doch
eine Umkrempelung der Eigentumsordnung,

wie sie diese Initiativewill, ist weder
nötig, noch erreicht sie das gewünschte
Ziel.» DieZusagedesBundesrates,das
Bodenrecht in einen zweckmässigen
Rahmen zu fassen, wurde mit dem Bundesgesetz

über das bäuerliche Bodenrecht
BGBB) nach einer gewonnenen Referen-
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pretese sul suolo.

Abb. 1: Gäu SO: Wie geplant so gebaut!



Kultur- und Technikgeschichte

Raumentwicklungsbericht 2005 des
Bundesamtes

Unterstützung bei Informatik-Vorhaben.
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dumsabstimmung umgesetzt. Es wurde
schliesslicham 1.Januar 1994 in Kraft
gesetzt.

Wesentliche Impulse für die Orts-, Regio-nal-

und Landesplanung gingen von der
Landesausstellung 1939 aus, indem
Konzepte fürdie urbane wieauch fürdie ländliche

Schweiz entwickelt wurden. Mit
dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs
mussten die Prioritätenneu definiert werden.

Der so genannte «Plan Wahlen» zur
Ernährungssicherung wurde zum Vorboten

der Landwirtschaftszonen, obwohl
dieser Begriff erst viel später Eingang in
die Raumplanung fand. Als einer der ersten

Promotoren der Raumplanung kann
deshalb mit Fug Friedrich Traugott Wahlen,

der spätere Bundesrat, bezeichnet
werden.

Erst am 14. September 1969 wurde
jedoch von Volk und Ständen ein
Verfassungsartikel über die Raumplanung
angenommen heute Art. 75 BV). Während

ein erstes Raumplanungsgesetz mit
bodenrechtlich und volkswirtschaftlich
ausgeprägten Instrumenten Mehrwertabschöpfung,

Zonenexpropriation,
volkswirtschaftlicher Ausgleich) im Jahre 1976
scheiterte, konnte das heutige Bundesgesetz

über die Raumplanung RPG) von
1979 auf den 1. Januar 1980 in Kraft
gesetzt werden. Es konzentriert sich auf die
Trennung in Siedlungs- und
Nichtsiedlungsgebiet,aufdie Einführungvon Land-wirtschafts-

und Schutzzonen und damit
auf die Trennung des Bauland- vom
landwirtschaftlichen Bodenmarkt.
Nach 25-jähriger Anwendung wurde im

523

für Raumentwicklung ARE)

festgestellt, dass wesentliche Ziele des
Raumplanungsgesetzes zwar erreicht
wordenseien, insbesondere die Trennung
des Siedlungsgebietes vom
Nichtsiedlungsgebiet, die Raumentwicklung
jedochnach wie vor nicht nachhaltig sei mit
einem Bodenverbrauch von 1 m2/sec. Der

Raumentwicklungsbericht schlägt einige
Ansätze vor, um eine Trendwende zu

bewirken. Marktwirtschaftliche Instrumente

stehen dabei imVordergrund. Wie weit
sie sich durchsetzen, wird die politische
Diskussion im Rahmen der Aktualisierung
des Raumplanungsgesetzes zeigen. Wie
gross ihre Wirkung ist, kann meist erst
Jahrenach derenAnwendung festgestellt
werden. Die haushälterische Nutzung des
Bodens, wie sie in Art. 1 RPG

festgeschrieben ist, wirdauch zukünftig auf den

politischen Agenden zu finden sein. Die

Landwirtschaft hat ein grosses Interesse

daran, hier aktiv mitzuwirken, um zu
verhindern, dass ihr dereinst das Land
ausgeht.

Jörg Amsler
Leiter Abteilung Strukturverbesserungen

Bundesamt für Landwirtschaft BLW

Mattenhofstrasse 5

CH-3003 Bern
joerg.amsler@blw.admin.ch

Abb. 2: Ressource Boden: Was ist uns ein Acker wert?
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